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3. Die Strafvollzugsorgane können einen Strafgefan
genen mit ständig guten Arbeitsleistungen und einem 
einwandfreien Gesamtverhalten in eine leichtere 
Kategorie überweisen. Das Gericht und der Staats
anwalt sind davon zu informieren.
Verstößt ein Strafgefangener fortwährend gegen die 
Anstaltsordnung, verletzt er seine Pflichten im 
Arbeitsprozeß oder übt einen negativen Einfluß auf 
andere Strafgefangene aus, kann mit Zustimmung 
des Staatsanwaltes für die Haftaufsicht die Einwei
sung in eine Strafvollzugseinrichtung schwererer 
Kategorie erfolgen. Das Gericht ist davon zu infor
mieren. Der Strafgefangene hat das Recht der Be
schwerde an den übergeordneten Staatsanwalt.

IV.
Die Gewährung bedingter Strafaussetzung

J.. Die Erziehung der Strafgefangenen ist durch eine 
richtige Anwendung der bedingten Strafaussetzung 
zu fördern.

2. Eine Freiheitsstrafe ist bedingt auszusetzen, wenn 
unter Berücksichtigung der Umstände der Straftat, 
der Persönlichkeit, des Gesamtverhaltens, insbeson
dere der Arbeitsmoral und Arbeitsdisziplin des Straf
gefangenen, der Strafzweck als erreicht angesehen 
werden kann.

3. Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen sind ver
pflichtet, ständig zu prüfen, ob die Voraussetzungen 
für eine bedingte Strafaussetzung gegeben sind, um 
gegebenenfalls einen entsprechenden Antrag beim 
zuständigen Gericht zu stellen.

V.
Die Wiedereingliederung entlassener Strafgefangener 

in das gesellschaftliche Leben
1. Die gesamte Gesellschaft, vor allem die staatlichen 

Organe, gesellschaftlichen Organisationen und sozia
listischen Kollektive haben die Aufgabe, die aus der 
Strafhaft entlassenen Personen in ein geordnetes 
Leben zurückzuführen, sie insbesondere in den 
Arbeitsprozeß wieder einzugliedem.

2. Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen sind ver
pflichtet, den Räten der Kreise, Städte und Stadt
bezirke, Abteilungen für Innere Angelegenheiten, 
die Entlassung in der Regel 8 Wochen vorher mit
zuteilen sowie eine Information über die allgemeine 
und berufliche Entwicklung des Strafgefangenen 
während des Freiheitsentzuges sowie seine Berufs
absichten zu übermitteln.

3. Die Räte der Kreise, Städte und Stadtbezirke, Abtei
lungen für Innere Angelegenheiten, haben in Zusam
menarbeit mit den Ämtern für Arbeit und Berufs
beratung zu gewährleisten, daß den Strafgefangenen 
noch vor ihrer Entlassung die Bereitstellung einer 
Arbeitsstelle und — soweit erforderlich — von Wohn- 
raum mitgeteilt wird. Soweit es sich um Jugendliche 
handelt, ist für die Bereitstellung einer Berufsaus
bildungsstätte zur Weiterführung einer begonnenen 
Ausbildung zu sorgen.

L Die staatlichen Organe und Einrichtungen sowie die 
Leiter der sozialistischen Betriebe sind verpflichtet, 
in Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen 
Organisationen die reibungslose Eingliederung der 
entlassenen Personen in die Arbeitskollektive zu 
sichern. Durch eine vertrauensvolle, kameradschaft
liche Hilfe und Unterstützung ist zu gewährleisten, 
daß sie wieder voll in das gesellschaftliche Leben 
eingegliedert werden.

D r i t t e r  T e i l  
Die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den 
örtlichen Staatsorganen, besonders den Volksvertre
tungen, den gesellschaftlichen Organisationen, den Aus
schüssen der Nationalen Front und den Organen der 

Rechtspflege
I.

Grundsätze der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit der Organe der Rechtspflege 

mit den örtlichen Staatsorganen, besonders den Volks
vertretungen sowie den gesellschaftlichen Organisatio
nen und den Ausschüssen der Nationalen Front dient
— der Mobilisierung aller gesellschaftlichen Kräfte zum 

gemeinsamen Wirken für die Festigung des sozialisti
schen Gemeinschaftslebens, für den Kampf gegen 
Verbrechen und Vergehen, ihre Ursachen und begün
stigenden Bedingungen;

— der Auswertung der sich aus der Tätigkeit der 
Organe der Rechtspflege ergebenden Schlußfolge
rungen für die Erhöhung der Wirksamkeit der 
staatlichen Leitungstätigkeit bei der Lösung der viel
fältigen Probleme des sozialistischen Aufbaus, der 
Festigung der Gesetzlichkeit und der Entwicklung 
des Staats- und Rechtsbewußtseins der Bürger;

— der Festigung der Verbindung der Organe der 
Rechtspflege mit den Werktätigen, ihren Erfahrun
gen, Problemen und Konflikten beim sozialistischen 
Aufbau und dadurch der richtigen Einschätzung der 
Rechtsverletzungen, ihrer Zusammenhänge und 
Ursachen und der noch wirksameren Anwendung 
des sozialistischen Rechts als Instrument des sozia
listischen Aufbaus.

II.
Die Rechte und Pflichten der örtlichen Staatsorgane und 

der Organe der Rechtspflege bei der Entwicklung der 
Zusammenarbeit

1. Die Bezirks- und Kreisgerichte sind verpflichtet, die 
Beschlüsse der Bezirks- und Kreistage und der Räte
— für ihre Tätigkeit, besonders bei der Analyse und 

zur Vorbeugung von Rechtsverletzungen, auszu
werten

— in der Rechtsprechung bei der allseitigen Würdi
gung und Einschätzung der Rechtsverletzungen, 
ihrer Ursachen und Zusammenhänge zu berück
sichtigen.

Dies gilt sinngemäß für die Tätigkeit der Staats
anwaltschaft, der Untersuchungsorgane und der 
Staatlichen Notariate.

2. Die Bezirks- und Kreistage nehmen mindestens ein
mal jährlich Berichte der von ihnen gewählten Rich
ter über die Erfüllung der mit der Wahl übernom
menen Verpflichtungen entgegen. Der Bericht wird 
in der Regel vom Direktor des jeweiligen Gerichts 
erstattet. Die Berichterstattung enthält vor allem
— die Einschätzung der Wirksamkeit der Tätigkeit 

des Gerichts bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Tätig
keit der Konflikt- und Schiedskommissionen;

— die Analyse der Verbrechen und Vergehen und 
anderer Rechtsverletzungen, ihre hauptsächlichen 
Erscheinungsformen, Ursachen und begünstigen
den Bedingungen und die sich daraus ergebenden 
Schlußfolgerungen für den Schutz und die Förde
rung des sozialistischen Aufbaus im Verantwor
tungsbereich der Volksvertretung;

— wie die Richter in ihrem Verantwortungsbereich 
dazu beigetragen haben, das Staats- und Rechts
bewußtsein der Bürger zu entwickeln und die


